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Dr. Reinhard G�hner, Berlin

Gesetzlicher Mindestlohn: Irrweg mit
fatalen Folgen

D ie Mindestlohndebatte ist offenbar
noch nicht tot. Jetzt hat der SPD-Ge-

werkschaftsrat ein „Mindestlohn-Konzept“
beschlossen, das ein verheerendes Signal f�r
den Arbeitsmarkt w�re und die Nachteile
aller Mindestlohn-Modelle vereint. Ein
„Zwei-Stufen-Plan“ sieht danach vor, dass
zun�chst die Tarifparteien einer Branche
Mindestl�hne vereinbaren sollen, die dann
im Rahmen des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes auf alle Arbeitnehmer erstreckt wer-
den. Gelingt dies nicht oder wird „ein be-
stimmtes Niveau unterschritten“, soll in
einem zweiten Schritt ein einheitlicher ge-
setzlicher Mindestlohn eingef�hrt werden.

Mit der angedachten Ausweitung des Ent-
sendegesetzes auf alle Branchen w�rden die
untersten Tarifl�hne einer Branche auto-
matisch zu gesetzlichen Mindestl�hnen f�r
den gesamten Wirtschaftszweig. Eine sol-
che Ausweitung des Entsendegesetzes ist
verfassungsrechtlich h�chst bedenklich.
Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre
2000 entschieden, dass die derzeitige Fas-
sung des Entsendegesetzes deshalb noch
mit dem Grundgesetz vereinbar ist, weil sie
auf eine bestimmte Branche und bestimmte
Arbeitsbedingungen begrenzt ist. Die ange-
strebte �nderung macht diese Bestimm-
barkeit zunichte. Sie greift auch massiv in
die negative Koalitionsfreiheit ein.

Mindestl�hne auf Tarifbasis w�rden bei der
praktischen Anwendung f�r alle Beteiligten
zudem weitere B�rokratie nach sich ziehen.
Dies beginnt bei der Frage, welcher von �ber
3000 (!) Lohn- und Gehaltstarifvertr�gen in
den Branchen einschl�gig ist. Abgrenzungs-
schwierigkeiten werden sich kaum vermei-
den lassen. F�r Zweifelsf�lle m�sste unter
Umst�nden eine neue Auskunftsbeh�rde
eingerichtet werden. Andernfalls drohen
langwierige Rechtsstreitigkeiten. Zus�tzli-
che B�rokratie, die vor allem kleine und
mittlere Unternehmen belastet, sollte in je-
dem Fall verhindert werden.

Die Einhaltung der jeweiligen Mindest-
l�hne m�sste zudem kontrolliert werden.
Die Erfahrungen in der Bauwirtschaft zei-
gen, dass die Kontrolle von Mindestl�hnen
sehr personalaufw�ndig ist und trotzdem
unzureichend bleibt. W�rde man in weite-
ren Branchen einen Mindestlohn installie-
ren, w�rde sich dieser Kontrollaufwand be-

tr�chtlich erh�hen. Gegebenenfalls m�sste
dazu sogar eine neue Beh�rde geschaffen
werden. Es entst�nde eine neue Kontroll-
B�rokratie, ohne dass damit die Einhaltung
der Mindestl�hne tats�chlich gew�hrleistet
w�re.

Wenn dann zus�tzlich noch ein pauschaler
Mindestlohn eingef�hrt werden soll, der
zur Anwendung kommt, wenn sich die Ta-
rifparteien nicht einigen oder der verein-
barte Lohn zu niedrig ist, w�rde die Tarifau-
tonomie vollends ad absurdum gef�hrt.
Selbst legitime Tarifvereinbarungen von Ar-
beitgebern und Gewerkschaften verlieren
dann ihre G�ltigkeit, wenn sie den gesetz-
lich vorgegebenen Lohn unterschreiten.

Vor allem den Arbeitnehmern, denen der
Mindestlohn zugute kommen soll, w�re da-
mit ein B�rendienst erwiesen. Denn einer
kleinen Minderheit, dem der Mindestlohn
tats�chlich zu h�herem Einkommen ver-
helfen w�rde, st�nde die große Mehrheit
gegen�ber, deren Arbeitspl�tze aufgrund
der Mindestl�hne verloren gingen: Arbeits-

pl�tze entstehen und bleiben nur dann er-
halten, wenn die Arbeitskosten nicht h�her
sind als die erwirtschaftete Produktivit�t.
Daher ist die unabdingbare Voraussetzung
f�r die Sicherung und Schaffung von Ar-
beitspl�tzen im Bereich einfacher T�tigkei-
ten eine st�rkere Lohnspreizung. Darauf hat
der Sachverst�ndigenrat Anfang September
zu Recht und zum wiederholten Mal hinge-
wiesen.

Der Hinweis auf das Ausland, wo zu einem
großen Teil Mindestl�hne existieren, geht
fehl: Auf den Arbeitsm�rkten z.B. der USA
oder Großbritanniens ist die Flexibilit�t des
Arbeitsmarktes sehr viel gr�ßer und die Ab-
gabenbelastung im Niedriglohnbereich
sehr viel geringer. Frankreich ist hingegen
aufgrund seiner institutionellen Regelun-
gen sehr viel besser mit Deutschland ver-
gleichbar. F�r Frankreich ermitteln jedoch
verschiedene Studien �bereinstimmend Ar-
beitsplatzverluste aufgrund des dortigen
Mindestlohns und seiner Erh�hungen, vor
allem f�r Frauen und gering qualifizierte ju-
gendliche Arbeitnehmer. Außerdem gibt es
in den betroffenen EU-L�ndern sehr unter-
schiedliche Formen zur Sicherung eines
Mindesteinkommens. Deutschland hat de
facto ebenfalls einen Mindestlohn – in Form
des Arbeitslosengeldes II. Wer in dieser Si-
tuation noch einen weiteren gesetzlichen
Mindestlohn einf�hren will, steht vor
einem Dilemma: Entweder der Mindest-
lohn ist so niedrig, dass er keine Wirkung
hat. Oder er ist so hoch, dass er Arbeitspl�tze
vernichtet, weil viele Jobs entweder in die
Schwarzarbeit oder ins Ausland verdr�ngt
w�rden. Das kann niemand wollen.

Anstatt mit Mindestl�hnen neue H�rden
f�r den Arbeitsmarkt aufzubauen, m�ssen
die bestehenden Besch�ftigungsbremsen
gel�st werden. Mindestl�hne verhindern
eine besch�ftigungsf�rdernde Lohnsprei-
zung und konterkarieren die Wirkung von
Kombil�hnen.

Ein Mindestlohngesetz f�hrt
zu zus�tzlicher B�rokratie,
was vor allem kleinere und
mittlere Unternehmen
belastet

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

